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Man wird alt, wenn man sein Ideal im Stich läßt. Die Jahre lassen Spuren im
Gesicht, das verratene Ideal läßt Spuren in der Seele zurück. Der tägliche Kram,
die Zweifel, die Ängste und Verzweiflung sind unsere Feinde, sie ziehen uns zur
Erde nieder und machen uns zu Staub, bevor wir sterben. Jung ist, wer noch staunen,

sich wundern kann. Ihr bleibt jung, solange ihr empfänglich seid. Empfänglich
für alles, was schön ist, gut und groß. Empfänglich für die Botschaften der

Natur, des Menschen, des Unendlichen.»
Wir wünschen unsem Lesern und Mitarbeitern von Herzen einen glückhaften

und zuversichtlichen Start ins neue Jahr. Mw.

Achte AHV-Revision - Die Erhöhung der Renten

Einer Pressemitteilung des Eidg. Departements des Innern entnehmen wir folgende
aufschlußreiche Angaben:

1. Die achte AHV-Revision bringt eine beachtliche Erhöhung aller AHV- und
Invalidenrenten sowie der Hilflosenentschädigungen der AHV und Invalidenversicherung

in zwei Phasen. Die erste Phase tritt am 1. Januar 1973, die zweite arn
1. Januar 1975 in Kraft. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die
erste Phase. »

2. Die gegenwärtig laufenden Renten beruhen auf der Rentenformel der
siebenten AHV-Revision. 1969/70 betrug die einfache Altersrente (Vollrente) im
Minimum 200, im Maximum 400 Franken im Monat. Auf 1. Januar 1971 erfolgte ein
Teuerungsausgleich von 10 Prozent. Das Minimum der einfachen Altersrente
beläuft sich heute somit auf 220, das Maximum auf 440 Franken im Monat.

3. Auf 1. Januar 1973 werden sowohl die laufenden wie die neu entstehenden
einfachen Altersrenten, vom Stand 1969/70 aus gerechnet, praktisch verdoppelt.
Sie betragen ab Neujahr somit 400 bis 800 Franken im Monat.

4. Die einfache Altersrente ist die Berechnungsgrundlage für alle übrigen
Rentenarten. Diese stehen zu ihr in einem prozentualen Verhältnis. Die Relationen
bleiben sich mit folgenden zwei Ausnahmen gleich. Die Ehepaaraltersrente beträgt
von 1973 an nicht mehr 160, sondern 150 Prozent, die Zusatzrente für die 45- bis
59jährige Ehefrau nicht mehr 40, sondern 35 Prozent, der einfachen Altersrente.
Mit diesen Änderungen soll eine Überversicherung in gewissen Fällen vermieden
werden. Zur Vermeidung von weiteren Überversicherungsfällen dient außerdem
eine neue Kürzungsregel. Diese verhindert, daß die Summe mehrerer Kinder- oder
Waisenrenten zusammen mit der Rente der Mutter oder des Vaters das weggefallene

Einkommen wesentlich übersteigt.
5. Nachstehend werden die neuen Ansätze der Vollrenten den bisherigen

Beträgen gegenübergestellt.

Rentenart Franken im Monat
bisher neu

— Einfache Altersrente
— Ehepaarsrente
— Zusatzrente für die 45- bis 59jährige Ehefrau

220-440
352-704
88-176

400- 800
600-1200
140- 280
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— Witwenrente
— Einfache Waisenrente sowie Kinderrente

176-352 320- 640

für Rentenbezüger mit Kindern
— Vollwaisenrente
— Hilflosenentschädigung bei schwerer Hilflosigkeit

132-264
157

88-176 160- 320
240- 480

320

Die Invalidenrenten entsprechen betragsmäßig den AHV-Renten. Die achte
AHV-Revision bringt jedoch den Geburts- und Frühinvaliden eine um 25—33
Prozent erhöhte Minimalrente.

6. Infolge der achten AHV-Revision müssen über eine Million AHV- und
Invalidenrenten in wenigen Wochen umgerechnet werden, was den AHV-Ausgleichs-
kassen ganz beträchtliche Umtriebe verursacht. — Die Rentenberechtigten werden
daher ersucht, wegen der neuen Rentenbeträge von schriftlichen oder telephonischen

Rückfragen oder mündlichen Vorsprachen abzusehen. Sie können darauf
zählen, daß ihnen die erhöhten Leistungen im Januar 1973 ausgerichtet werden.

7. Die achte Revision berührt auch die Ergänzungsleistungen zur AHV und
Invalidenversicherung. Sie verbessert zudem die AHV-rechtliche Stellung der Frau
und der Mutterwaisen. Anderseits erfordert sie höhere Beiträge sowohl von den
Versicherten und ihren Arbeitgebern wie auch von Bund und Kantonen. Hierüber
folgen noch besondere Mitteilungen. gk

Diplomarbeit der Schule für Soziale Arbeit Zürich, von Maria Gebhard und Regina Welti. Dezember

1971, 89 Seiten vervielfältigt. Unter Signatur Gr. 2113 leihweise erhältlich beim Schweizerischen
Sozialarchiv, Neumarkt 28, 8001 Zürich.

Zusammenfassung von Dr. Walter Rickenbach, Zürich.

Die vorliegende Untersuchung ist auch für den Amtswalter der öffentlichen
Fürsorge so aufschlußreich, daß sich ihre Zusammenfassung in dieser Zeitschrift lohnen
dürfte. Dabei beschränken wir uns vor allem auf das Praktische und gliedern
unsere Ausführungen in teilweiser Anlehnung an die Diplomarbeit in folgende
Punkte:

I. Fragestellung

Diese lautet: 1. Welches sind die ausschlaggebenden Bedingungen, die verursachen,
daß trotz allgemeinem Wohlstand und allgemeiner Hochkonjunktur noch gewisse
Personen bedürftig (d.h. bei der öffentlichen Fürsorge anhängig, Berichterstatter)
werden? 2. Wie sieht die Hilfe aus, die die öffentliche Fürsorge diesen Personen
angedeihen läßt? — Bei dieser Fragestellung scheint der Titel der Diplomarbeit
etwas weitgefaßt; denn die Not in der Wohlstandsgesellschaft besteht ja nicht nur
im Anhängigsein bei der öffentlichen Fürsorge, sondern zum Beispiel auch in
Depression, Isolation, Anpassungsschwierigkeiten, Drogenabhängigkeit usw.

Not in der Wohlstandsgesellschaft

3


	Achte AHV-Revision : die Erhöhung der Renten

